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Bericht der Rechnungsprüfungskommission an die Gemeindeversammlung
vom 12 Dezember 2024

1. Auftrag an die Rechnungsprüfungskommission

Nach § 99 des Gemeindegesetzes sowie § 55 der Verordnung über die Rechnungslegung der
Einwohnergemeinden (Gemeinderechnungsverordnung GRV) haben wir das Budget 2025
begutachtet.

2. Durchführung der Prüfung

Die Prüfung erfolgt nach den Grundsatzen der Rechnungsführung gern. § 2 der GRV und in
Anlehnung an den von BDO empfohlenen Prüfungsstandard 940 „Prüfung zukünftiger Finanz-
informationen“. Sie wird so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen im
Budget mit angemessener Sicherheit erkannt werden können und eine ausreichende Grund
lage für ein Urteil bildet.

Wir erstellen einen Fragenkatalog und senden diesen per E-Mail zur Beantwortung an den
Gemeindeverwalter, die Finanzverwaltenn sowie an den Gemeindepräsidenten.

Die Budgetunterlagen erhielten wir termingerecht am 17. Oktober 2024. Mit dem Einsatz der
Geschäftsverwaltungssoftware eGeKo und mittels sechs Teams-Meetings nahmen wir bis auf
zwei physische Sitzungen in der Gemeindeverwaltung individuell unsere Prüfungstätigkeit vor.

3. Prüfungsgebiete

Unsere Prüfung erfolgte nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit und unter Berücksichtigung
folgender Informationen:

• Budgetbrief und dessen Update des Kantons.
• Erläuterungen des Gemeinderates, des Gemeindeverwalters und der Finanzverwalterin.
• Besprechung des Budgets 2025 am 20. November 2024 mit dem Gemeinderat und dem

Gemeindeverwalter.

Wir haben geprüft, ob
• das Budget den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.
• die Höhe der budgetierten Steuer- und Gebühreneinnahmen mittel- und langfristig

ausreichend ist, um den laufenden Aufwand inkl. Zinsen und Abschreibungen zu decken.
• die geplanten Investitionen den finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde entsprechen.
• die Rechtsgrundlage für die budgetierten Investitionen vorhanden ist.

Im Weiteren haben wir
• den Finanzplan 2025 — 2030 eingesehen und mit dem Gemeinderat besprochen.
• die Finanzkennzahlen zur Kenntnis genommen.
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4. Feststellungen der Rechnungsprüfungskommission

Das Budget 2025 weist einen kalkulierten Aufwandüberschuss von CHF 620‘925 in der
Erfolgsrechnung aus. Der Aufwand beträgt CHF 7‘319‘175 und ist gegenüber dem Vorjahres-
budget um CHF 701‘199 gestiegen. Der Ertrag beläuft sich auf CHF 6‘698‘250 und erhöht sich
um CHF 465‘890. Der Aufwandüberschuss wird durch das Eigenkapital gedeckt.

Die lnvestitionsrechnung weist einen geplanten Einnahmenüberschuss von CHF 260000.— aus
(Budget 2024: Einnahmenüberschuss von CHF 255‘OOO).

Die wesentlichen Abweichungen sind in den Erläuterungen und Begründungen zum Budget 2025
nachvollziehbar. Auch sind die Änderungen, die der Kanton im Budgetbrief vorschlägt bzw.
vorgibt, im Budget berücksichtigt.

Der Fragenkatalog wurde vom Gemeindeverwalter und Gemeinderat ausführlich und nach
vollziehbar beantwortet.

Wir stellen fest, dass sich die Entwicklung der Planungsannahmen im Finanzplan bis 2030
deutlich verschlechtert hat und sich ein strukturelles Defizit abzeichnet. Wir schliessen uns dem
Bericht des Gemeinderates an, dass der Gemeinde in den nächsten Jahren grössere Heraus
forderungen anstehen. Deshalb ist es ratsam, Sorge im Finanzhaushalt zu tragen und rechtzeitig
allfällige, notwendige Massnahmen zu treffen, um der Erreichung eines auf die Dauer ausge
glichenen Finanzhaushalts nachzukommen.

5. Empfehlung

Die RGPK kommt aufgrund der durchgeführten Prüfungen und Diskussionen zum Schluss, dass
das Budget 2025 der Einwohnergemeinde Schönenbuch sachlich korrekt und finanziell tragbar
ist.

Die RGPK empfiehlt der Gemeindeversammlung, dem Budget 2025 zuzustimmen.

Wir danken dem Gemeindeverwalter Marcel Friederich und der Finanzverwalterin Bernadette
Liniger sowie dem Gemeinderat für die geleisteten Arbeiten zum Voranschlag und die gute
Zusammenarbeit.

Schönenbuch, 25. November 2024

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission Schonenbuch
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